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Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am
26. September 2021

Ergänzung der Bekanntmachung des
Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 237

Bayreuth

über die Aufforderung zur Einreichung
von Kreiswahlvorschlägen für die
Wahl zum 20. Deutschen Bundestag

anı 26. September 2021

Das Bundeswahlgesetz (BWG) wurde
durch das sechsundzwanzigste Gesetz
zur Änderung des Bundeswahlgesetzes
vom 3. Juni 2021 (BGBl.1S. 1482)wie folgt
geändert:

Nach $% 523 Bundeswahlgesetz (BWG)
gelten bei der Wahl des 20. Deutschen
Bundestages $ 20 Abs. 2 und 3 sowie & 27
Abs. 1 Satz 2 Bundeswahlgesetz und $ 34
Abs, 4 Satz 1 sowie $ 39 Abs. 3Satz 1 Bun-
deswahlordnung (BWO) mit der Maßga-
be, dass die Zahl der danach erforderli-
chen Unterstützungsunterschriften je-
weils aufein Viertel reduziert ist.

Daraus ergibt sich zu Buchstabe B Nr. 5
meiner Bekanntmachung vom 21,12,2020
nachfolgendeAnderung:

Die Kreiswahlvorschläge der unter Buch-
stabe ANr. 2 genannten Parteien müssen
außerdem von mindestens 50 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises persönlich
und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Wahlberechtigung der Unterzeichne-
rinnen / Unterzeichner muss im Zeit-
punkt der Unterzeichnung gegeben sein
und istbei Einreichung des Kreiswahlvor-
schlags nachzuweisen ($ 20 Abs. 2 Satz 2
BWG).

Daraus ergibt sich zu Buchstabe B Nr. 6
meiner Bekanntmachung vom 21.12.2020
nachfolgendeÄnderung:

Andere Kreiswahlvorschläge (Wähler-
gruppen und Einzelbewerberinnen /
Einzelbewerber) müssen von mindestens
50 Wahlberechtigten des Wahlkreises
persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein ($ 20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz
2 gilt entsprechend. Hierbei haben drei
Unterzeichnerinnen /Unterzeichner ihre
Unterschriften auf dem Kreiswahlvor-
schlag selbst zu leisten.

Im Übrigen ergeben sich keine Verände-
rungen.

Bayreuth, 16. Juni 2021
DerKreiswahlleiter
Thomas Ebersberger
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung einer
Baugenehmigung nach Art. 66 Abs. 2
Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)
aufdem Gebiet derGemeinde Bindlach

Das Landratsamt Bayreuth erteilte mit
Bescheid vom 16.6.2021, BV-Nr. 1327/2020,
die beantragte Tekturgenehmigung für
die Umnutzung und den Umbau der
Schule Bindlacher Berg zu einem KiTa-
Zentrum auf dem Grundstück Fl.-Nr.
963/6, Gemarkung Benk, Schneebergstra-
Re 21,95463 Bindlach.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Klage erhoben werden bei dem Bayeri-
schen Verwaltungsgericht Bayreuth,
Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422
Bayreuth, Hausanschrift: Friedrichstraße
16, 95444 Bayreuth, schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für
den Schrififormersatz zugelassenen
Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklag-
ten (Freistaat Bayern) und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angege-
ben, der angefochtene Bescheid soll in
Abschrift beigefügt werden. Der Klage
und allen Schriftsätzen sollen bei schrift-
licher Einreichung oder Einreichung zur
Niederschrift Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügtwerden,

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

DieMonatsfristwirdmit dem Tage dieser
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf
gesetzt (Art. 66 Abs, 2 Satz 6 BayBO). Die
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-

Bayreuth, 24. Juni 2021

cher E-Mail ist nicht zugelassen und
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen,
Nähere Informationen zur elektronischen
Einlegung von Rechtsbehelfen entneh-
men Sie bitte der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.veh.bayern.de). Eine Klage eines
Dritten gegen diesen Bescheid hat gemäß
$ 212 a BauGB keine aufschiebende Wir-
kung. Beim Bayer. Verwaltungsgericht
Bayreuth (s. 0.) kann die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung beantragt wer-
den. Durch das Gesetz zur Änderung des
Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22.6.2007
{GVBI. S. 390) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des Baurechis
abgeschafft. Es besteht keineMöglichkeit
gegen diesen Bescheid Widerspruch
einzulegen. Kraft Bundesrechts wird in
Prozessverfahren vor denVerwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung eine
Verfahrensgebührfällig.

SonstigerHinweis:

Die Akten des Baugenehrnigungsverfah-
rens können beim Landratsamt Bay-
reuth, Fachbereich Bauordnung, Mark-
grafenallee 5, 95448 Bayreuth, während
der Geschäftszeiten der Bauverwaltung
(Montag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr,
Dienstag von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr,
Mittwoch von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
Donnerstag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr
und Freitag von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr)
eingesehen werden.

Da das Landratsamt Bayreuth aufgrund
der aktuellen Lage im Rahmen der Coro-
na-Pandemie momentan nicht frei zu-
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gänglich ist, wird um entsprechende
Terminvereinbarung gebeten (Tel.: 0921-
728-361 oder 0921-728-363).

Bayreuth, 22. Juni2021
Landratsamt
Dohlus
Verwaltungsangestellte

Haushaltssatzung des Zweckverbandes
zur Abwasserbeseitigung Truppachtal,

Landkreis Bayreuth,
für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der $$ 17 - 19 der Verbandssat-
zung und der Art. 40 ff. des Gesetzes über
die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff.
der Gemeindeordnung (GO) erlässt der
Zweckverband folgende Haushaltssat-
zung:

81
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
im Verwaltungshaushalt
inden Einnahmen
und Ausgabenmit 737.900,00€

und

im Vermögenshaushalt
inden Einnahmen
und Ausgabenmit 761.600,00€ ab.

82
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird auf 526.000,00 €
festgesetzt.

83
. Verpflichtungsermächtigungen im: Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

54
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
120.000,00 € festgesetzt.

85
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar
2021 in Kraft.

Mistelgau, 19.Mai 2021
Zweckverband zur
Abwasserbeseitigung Truppachtal
KarlLappe
Vorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Mistelgau, Bahnhofstraße 35,
95490 Mistelgau, während der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur öffentlichen
Einsichtnahme auf.

88

Haushaltssatzung
des Schulverbandes Mistelgau-
Glashütten, Landkreis Bayreuth,

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des Art. 9 des Bayerischen
Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG)
in Verbindung mit Art. 40 ff, des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit
(KommZG) sowie der Art. 63 ff. der Ge-
meindeordung (GO) erlässt der Schulver-
band folgendeHaushaltssatzung:

$1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit
festgesetzt;

erschließt
im Verwaltungshaushalt
inden Einnahmen
und Ausgabenmit 356.000,00€

und

im Vermögenshaushalt
inden Einnahmen
und Ausgabenmit 126.900,00€ ab.

Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen sind
nicht vorgesehen.

83
Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt werden nicht festge-
setzt.

84
1. Verwaltungsumlage

Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushaltwird für dasHaushalts-
jahr 2021 auf 203.900,00 € festgesetzt
und nach der Zahl der Verbandsschü-
ler auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt.

Für die Berechnung der Verwaltungs-
umlage des Schulverbandes wird die
maßgebende Schülerzahl nach dem
Stand vom 1.10.2020 auf 176 Ver-
bandsschüler festgesetzt.

Die Verwaltungsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf 1.158,52 € festge-
setzt.

2. Investitionsumlage
Der durch sonstige Einnahmen nicht
gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Fi-
nanzierung von Ausgaben im Vermö-
genshaushalt wird für das Haushalts-
jahr 2021 auf 0,00 € festgesetzt und
nach der Zahl der Verbandsschüler
auf die Mitglieder des Schulverban-
des umgelegt.

Für die Berechnung der Investitions-
umlage des Schulverbandes wird die

maßgebende Schülerzahl nach dem
Stand vom 1.10.2020 auf 176 Ver-
bandsschüler festgesetzi.

Die Investitionsumlage wird je Ver-
bandsschüler auf0,00€ festgesetzt,

85
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
nach dem Haushaltsplan wird auf
60.000,00€ festgesetzt.

86
DieseHaushaltssatzung trittmitdem1.Ja-
nuar2021inKraft,

Mistelgau, 10. Mai 2021
SchulverbandMistelgau-Glashütten
Karl Lappe
Schulverbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung samt ihren Anla-
gen liegt bis zur nächsten amtlichen Be-
kanntmachung einer Haushaltssatzung
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Mistelgau, Bahnhofstraße 35,
95490 Mistelgau, während der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur öffentlichen
Einsichtnahme auf,

4

Übung der US-Streitkräfte

In der Zeit vom 1.7.2021 - 31.7.2021 findet.
eine Übung der US-Streitkräfte u.a. im
Landkreis Bayreuth (Gemeindegebiet
Schnabelwaid) statt.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich von
den Einrichtungen der übenden Truppe
fernzuhalten.Aufdie Gefahren, die von lie-
gengebliebenen militärischen Sprengmit-
teln (Fundmunition u, dgl.) ausgehen kön-
nen, wird hingewiesen,

Werden Sprengmittel aufgefunden, ist so-
fort die nächstgelegene Polizeidienststel-
le zuverständigen.

SoweitManöverschäden geltend gemacht
werden, wird gebeten, sich an die Ge-
meindeverwaltung bzw, Geschäftsstelle
der Verwaltungsgemeinschaft zuwenden,

Auskünfte erteilen auch das Finanzamt
Würzburg - Amt für Verteidigungslasten -
und die Wehrbereichsverwaltung VI, De-
zernatIVA 2, München.

Bayreuth, 9, Juni 2021
Landratsamt Bayreuth
Frieß
Ltd. Verwaltungsdirektor


